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Ethische Probleme der Stammzellforschung

Uıie ethische Analyse wıssenschaftlicher Forschungsvorhaben 1sSt eın nachträgli-
ches Korrolarıum, das ın deren Beschreibung AaUS Gründen der Vollständigkeit
nıcht tehlen dart. Sıe 1st vielmehr durch das Selbstverständnis des Menschen gefor-
dert, der se1n Handeln als moralısches Subjekt rechttertigen un: verantworfte mu
Dabe] geht nıcht alleın dıe persönliche Verantwortung des einzelnen Wıssen-
schaftlers oder iındividuelle moralische Intuitionen. Sotern sıch 1n diesen die
moralıschen Standards der jeweıligen Gesellschaft und ıhr kulturell akzeptiertes
Ethos bekunden, haben moralische Intui1tionen Drıma facıe 1ne wiıchtige Funktion
tür das moralısche Urteilsvermögen.

Die Rücksichtnahme auf die gvesellschaftliche Akzeptanz, die einzelne For-
schungsverfahren 1ın eıner gegebenen geschichtlichen Sıtuation tinden oder nıcht
tiınden, ann jedoch elıne ethische Analyse der Forschungspraxı1s nıcht
Diese steht der Bedingung der rationalen Überprüfbarkeit VO Argumenten
und praktıschen Schlufßfolgerungen. S1e fragt nıcht ach der soz1alen Akzeptanz-
chance oder der taktischen Durchsetzbarkeıit VO Forschungsinteressen, sondern
ach normatıver Geltung ach dem, W as se1n soll, weıl 6S sıch ın einem rationalen
Diskurs mi1t intersubjektiv überprütbaren, verallgemeinerungsfähıgen Argumenten
rechttertigen aflßst Dementsprechend zielt eiıne ethische Analyse nıcht L1UT auf die
Beratung VO Wissenschaftsorganısationen oder politischen Entscheidungsgre-
mıen, sondern auf das moralısche Urteilsvermögen des einzelnen. S1e versteht sıch
als Anleıtung 7U besseren moralıschen Urteilen-Können, indem S1Ee dazu verhilft,
dıe eigenen moralıschen Intuiıtionen kritisch reflektieren, ıhre Geltung 1n eiınem
reflexiven Argumentationsverfahren überprüfen un S1e Ende möglicher-
welse der Revısıon unterwerten (oder aber S1e auf eıner reflektierten Metaebene
bestätigt tinden).

Wissenschaft un: FEthik wurden lange elıt als 7We] einander nachtolgende Pro-
betrachtet: Danach ezieht sıch die ethische Reflexion immer LLUT retrospek-

*1V auf das, W asSs AMerst ertorscht un entdeckt wurde un: sıch 1ın weıten Teijlen der
Wiıssenschaftspraxı1s bereıts etablieren konnte. DDas Modell der sukzessiven Abfolge
VO Forschung un FEthik erweılst sıch jedoch AUS mehreren Gründen als uUunzZzUu-

reichend. In ıhm kommt dıe ethische Reflex1ion W1€ 1MmM Märchen VO Hase un Igel
ımmer Spat; S1Ee befindet sıch 1in dem Dılemma, entweder unwirksame and-
lungsverbote auszusprechen oder das nachträglich als gerade och tolerablen
Grenztall rechtfertigen, W 4S 1n vielen Forschungslabors längst geschieht. Zudem
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wırd 1m Paradıgma des Nacheinanders VON Forschung un: ethischer Bewertung
übersehen, da{ß 1m Vollzug der Wiıssenschaftsprax1s selbst beides ineinandergreıfen
mufß, cobald dıe beteiligten Forscher ıhr eıgenes Handeln und iıhre Auftraggeber
iıhre Erwartungen retflektieren. Yhale Aufspaltung des Forschungsprozesses 1n 7wWel
sukzessive Teilfunktionen, die zudem V1a Professionalisierung den Angehörigen
unterschiedlicher Berufsgruppen aturwissenschaftlern un: Ä1'Zt€l'l auf der e1-
NCI, Philosophen, Theologen und Rechtswissenschaftlern aut der anderen Seite
zugewl1esen werden, bleibt tür alle Beteiligten unbefriedigend. Daher 1st eıne StAar-
ere interdiszıplınare Vernetzung VO Wissenschaft und FEthik erstrebenswert. Eın
solches Modell der forschungsbegleitenden ethischen Expertise z1ielt autf eine MOg-
lıchst trühzeıtıge Integration VO wissenschaftlicher Forschung un! ethischer R
lex10n, da{fß diese bereıts prospektiv In der Auswahl VO Forschungszielen und
Forschungsmethoden wırksam werden annn

Krıterien ethischer Urteilsbildung
Menschliches Handeln unterscheidet sıch VO biologischen Vorgangen oder eınem
physikalischen Geschehen 1in der Natur durch se1ıne intentionale Struktur. Es geht
nıcht AaUS Ursachen hervor, sondern 1St durch die Gründe bestimmt, die den Han-
delnden eıten; CS 1ST zielorientiert. Fur die Ziele, dıe ın seiınem Handeln verfolgt,
1St der Mensch VOI sıch selbst und VOT anderen rechenschaftspflichtig. Darın liegt
eın wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwiıischen Handlungen und atUurvor-

gangen Wiährend der Mensch se1n Handeln verantwortien annn un mufß, o1bt CS

be]l blofSen Naturvorgangen keıine nstanz, die dazu 1ın der Lage ware. Daher beru-
hen moralısche Urteıle, die unmıittelbar VO biologischen Tatsachen oder dem Un
stand, da{ß 1n der Natur nıcht vorkommt, aut dıe Erlaubtheit oder das Verbot
entsprechender menschlicher Handlungen schließen, auf eınem Kategorienfehler.
Idieser wırd als naturalistischer oder 1m umgekehrten Fall als normativıstischer
Fehlschlufß bezeichnet.

Aus dem Umstand, da{ß die Natur mi1t den trühen embryonalen Phasen des
menschlichen Lebens wen1g achtsam umgeht, tolgt daher keineswegs, da{fl der
Mensch CS ıhr 1n dieser Hinsicht gleichtun dürtfe Ebensowenig geht AaUus der biolo-
yischen Tatsache, da die Natur 1m Bereich der Saugetiere eıne Klonbildung durch
Embryo-Splitting kennt, die moralıische Berechtigung des Menschen hervor, S1Ce
darın imıtiıeren. Di1e Beschreibung biologischer organge annn ımmer 1Ur

deskrıiptiven Erkenntnissen führen, während moralısche Urteile präskriptive Aus-
darüber machen, W as se1ın soll oder nıcht geschehen dart Biologische Tatsa-

chen sind WAar 1ın dem Sınn moralısch relevant, da{fß ıhre Kenntnıis 1n moralıschen
Urteilen VOI'3‚USgCSC'EZt wırd Nur annn sıch die ethische Analyse des Sachverhal-
LEeS vergewissern, auf den S1€e sıch ezieht. Dagegen o1bt die Biologie och lkeine
3724



Ethische Probleme der Stammzellforschung

Auskunft darüber, welchen Krıterien und Wertmafßstäben sıch das ethische r
teıl orlıentieren soll Dazu bedarf CS vielmehr einer Verständigung ber das Selbst-
verständnıs des Menschen un: die Bedeutung seıner anthropologischen Implika-
tionen (Leiblichkeit, Fehlerhaftigkeit, Endlıchkeıt, Sozıalıtät) SOWI1e normatıver
Gerechtigkeitsvorstellungen, die dazu anhalten, dıe Perspektive aller Betroffenen 1n
das eigene Urteil einzubeziehen.

Jede Handlung ISE durch 7We]1 Aspekte gekennzeichnet, die beide für hre INOTa-

lısche Bewertung bedeutsam Ssind: 1ne Handlung kann 1n ihrer Außenseıte, in dem,
WWa der Handelnde LUL, oder 1ın ıhrer Innenseıte, VO dem Ziel her betrachtet W.GT1=

den, WOZU ET S1Ce vollzieht. Die Intention eıner Handlung dartf nıcht mMIt eiınem
blofßen Wünschen oder e1ıner emotionalen Pro-Einstellung vyegenüber den Inhalten
HIISGEIETI Wuünsche verwechselt werden. Indem iıne Person eıne bestimmte and-
lung intendiert, vollzieht S1Ce eınen Akt der inneren Selbstbestimmung, be1 dem STE

ıhren Wünschen, Einstellungen und Getühlen auswählt un!: darüber ent-

scheidet, welchen Zielen S1€e ıhr Handeln ausrichten moöchte. Im Unterschied
einem bloßen Wünschen das bewulftste Intendieren eıner Handlung die rat10-
ale Überprüfung möglıcher Handlungsziele und ıhre rationale Rechtfertigung
VOTaus

Obwohl der Intention eiıner Handlung un: der Rechtfertigung der Zıele, die 1n
ıhr verfolgt werden, elıne tragende Rolle den Krıterien moralischen Urteilens
zukommt, genugt CS nıcht, alleın danach fragen, WOZU wiırd. 1ne be-
absıchtigte Handlung 1St noch nıcht vollständig beschrieben, WE WIr 11UT die Zıele
angeben, die WIr dadurch erreichen wollen. Vielmehr mMU: die moralısche Bewer-
Lung VO Handlungen auch eın Urteil ber die Miıttel einbezıehen, durch die WITr
MNSCIC Absıchten verwirklichen wollen. Die moralısche Bewertung der Aufßenseite
eıner Handlung, dessen UWdAS WIr vun; ındem WIr SEL Ziele verfolgen, 1St deshalb
unerläßlich, weıl VO  — HSE TEN Handlungen andere betroffen se1ın können, deren
Rechte durch die Hochrangigkeıt der VO u1nls verfolgten Ziele nıcht aufßer Kraft gC-

werden. Neben die Rechttertigung der Ziele mMu daher die Legıitimation der
yewäahlten Mittel oder eiıner bestimmten Forschungsmethode treten.

Be]l der Überprüfung der Mittelwahl scheiden diejenıgen Methoden AUS dem
Kreıs zulässıger Mıttel AaUs, die eıne Verletzung der Menschenwürde oder funda-
mentaler menschlicher Rechte implizıeren. egen der vieltaltıgen Bedeutungen des
Begritfs „Menschenwürde“ 1St. 1ın eiınem ethischen Urteil erforderlıich, den 1NOT-

matıven Kerngehalt der Menschenwürde als Minimalbegriff definıieren,
ber den sıch eın praktischer Konsens erreichen AlSt Danach verstöfßt dıe
Wuürde e1ınes Menschen, ıh als reines Objekt elines remden Wıllens yebrauchen
(„Objektverbot”) un ıh ausschliefßlich TE Verwirklichung tiremder, seiınem Da
se1ın außerlicher Zwecke benutzen („Instrumentalisierungsverbot”).

Auf die Forschungsverfahren der regeneratıven Medizın bezogen MUu daher da-
nach gefragt werden, ob die verschiedenen Formen der Gewinnung menschlicher
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Stammzellen eiınen Embryo ın ırgendeiner Phase des Herstellungsprozesses 7B

reinen Objekt machen un: seine Exıstenz aut dıe Erreichung remder Zwecke
duzıeren. Das Urteıl ber die moralische Zulässigkeit der Forschung mı1t embryo-
nalen humanen Stammzellen ehS-Zellen) eıne Antwort auf die rage VOI=

aUuUs, ob WIFr den menschlichen Embryo außerhalb des Mutterleibes als Mensch
betrachten mussen, dem WIr ungeachtet seiner trühen Entwicklungsphase und
se1ıner och nıcht ausgebildeten menschlichen Gestalt dıe fundamentalen Rechte
zugestehen sollen, die jedem Menschen VO sıch aus, ohne weıtere Vorbedin-
SUNSCH un: das Vorhandenseın zusätzlicher Eigenschaften zukommen.

Die Rechttertigung der Ziele

Auf der Ebene der Zielsetzungen lassen sıch keine plausiblen ethischen Einwände
den Versuch erkennen, mI1t Hılte der Stammzellforschung Ersatzgewebe

CTZCUSCIL, das die Funktion des erkrankten UOrganısmus der detekten Stelle ber-
nımmt. uch WEen diese therapeutischen Einsatzmöglichkeiten och 1n weıter
Ferne liegen, benennen S1E doch hochrangıge Forschungsziele, die 1ın vielen Bere1-
chen der Medi1zın Therapıeansätzen tuüuhren könnten. Sollte CS eınes Tages
tatsächlich möglıch se1n, die Rep rogrammierung menschlicher Gewebezellen gC-
zielt SteEUETN, da{fl S1E sıch 1n Hautzellen, Leberzellen, Herzmuskelgewebe
oder Zellen des Gehıirns und des zentralen Nervensystems entwickeln, waren der-
artıge Fortschritte der regeneratıven Medizın 1mM Interesse der Patıenten 1U  — be-
orüßen. Es 2mMe geradezu eiınem Paradigmenwechsel 1m medizinıschen Denken
gleich, WE krankheıts- oder unfallbedingte Funktionsauställe VO  a Urganen nıcht
mehr durch künstliche Prothesen oder dıe Transplantatıon remder Urgane, S(Q)141=

ern dadurch behoben werden könnten, da{fß der Organısmus ZUT Neubildung der
entsprechenden Gewebearten „  Or Ort“ wırd In einıgen Bereichen (Z:B
be1 Koronarerkrankungen des erzens oder Leber-, Nıeren- oder Lungenerkran-
kungen) könnte dieser elegante Therapıeansatz die bısherige Standardtherapıie CI -

SCELZEN; 1n anderen deutlich bessere oder überhaupt Eerst ennenswerte Behandlungs-
ergebnisse ermöglıchen.

Di1e oröfßten Hoffnungen richten sıch derzeıt darauf, da{fß 6S gelingen könnte, kÖör-
pereigene Gewebestammzellen reprogrammıeren un: ZANT: Heilung VO Schlag-
antall, Querschnittslähmung oder degeneratıven Nervenerkrankungen W1€ Parkın-
SOIl1, Alzheimer oder Multipler Sklerose einzusetzen. Ebenso 1St denkbar, da{ß aus

vergleichenden Untersuchungen Erkenntnisse ber Wachstumstaktoren VO T:
morzellen werden, dıe effizientere und schonendere Therapıeansätze 1n
allen Bereichen der Onkologie ermöglıchen. Erwähnenswert sınd schliefßlich die
Aussıchten der regeneratıven Medizın 1m Bereich der Plastischen Chirurgıie: Wenn

gelıngt, W1€ 1€es teilweise bereıts der Fall 1sSt (FHaut aus der Tube“), mıt Hıltfe der
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Gewebezucht den Körper ZHT: Neubildung VO Hautzellen stiımulieren, könnten
Patıenten VO  e Verstümmelungen oder anderen Entstellungen ıhres Korpers ach
Krankheıt, Unfall oder Verbrennung efreıt werden. Der Zugewinn Lebens-
qualıität, der sıch für diese Patıenten ergeben könnte, Aßt sıch 1L1UT 1m Rahmen e1ınes
holistischen Gesundheitsverständnisses ANSCINCSSCIL würdigen, das auch psychische
Faktoren der Gesundheıit W1€e das emotionale Gleichgewicht, die ch-Stärke oder
das Selbstwertgefühl 1n ihrer Bedeutung tür das FErleben VO Gesundheıt berück-
sichtigen. Gerade weıl der Mensch als leib-seelisches Wesen seıne personale Iden-
t1tÄät 11UT 1m Zusammenwirken VO Leib und Seele ındet, da{ß der KOrper
gleich Selbstausdruck der Person un Medium iıhrer Darstellung 1n der soz1alen
Welt iSt, dart Gesundheıt nıcht aut eın symptomfreıes Funktionieren des Organıs-
1I1NUS 1mM somatıischen Bereich reduziert werden.

Eın möglıcher Einwand die Ziele der regeneratıven Medizın verweılst aut
die utopıischen Züge eınes erweıterten Gesundheitsbegriffs. Könnten die Möglıch-
keıten der Neuzüchtung VO Urganen, sollten S1e eines Tages Wırklichkeit werden,
nıcht eıner Umddetfinıition des arztlichen Selbstverständnisses führen, in deren
Mıttelpunkt nıcht mehr die Heilung VO Krankheıten, sondern die Optimierung
der menschlichen Natur 1m Sınn des Enhancement und der Antı-Aging-Medizın
stehen? Nährt die regeneratıve Mediızın nıcht auch die Hoffnung, MI1t Hılte VO  e}

gezüchteten Urganen Ende den Tod besiegen oder iıh doch ımmer wiıieder aut-
schieben können? Die Schreckensszenarıen, 1n denen jeder Mensch sıch eın
körpereigenes organısches Ersatzteillager anlegt und FEltern schon 1mM Zeugungs-
vOrgang tür die genetische Optimierung ihrer Kınder verantwortlich gemacht WCeI-

en, unterstreichen solche Befürchtungen. och handelt sıch dabe1 utopische
Zukunftshoffnungen, die ın der anthropologischen Vertfassung des Menschen als
eines endliıchen, tehlerhatten Wesens keıine Grundlage haben

[ )as Altern und den Tod für ımmer besiegen un: auf diese Weıse die Grenzen
der eigenen Lebenszeıt 1n einer NECUCIL, tendenziell unsterblichen Weıse überwiın-
den diesen Iraum haben Menschen allen Zeıiten getraumt. och 1St CS W1e€e der
Wechsel 1m Krankheitsspektrum un: das Entstehen Wohlstandskrankheiten
parallel den bahnbrechenden Ertolgen der modernen Medizın selt dem Jahr-
hundert zeıgen, e1in vergeblicher Iraum, der autf die Aufhebung der condıtio hu-
NMNMANd zielt. Die Fortschritte der Medizın haben allen Zeıiten auch unrealıstische
Heıilungserwartungen geweckt, autf die spater Ernüchterung tolgte. Wenn dıie Aus-
siıchten der regeneratıven Medizın die Phantasıe der Menschen beflügeln und 1m
(Csuten W1e€e 1mM Schlechten utopischen räumereıen oder Horrorszenarıen
verleiten, sınd Philosophie und Theologie aufgefordert, die Bedeutung der Endlich-
keıt, Begrenztheıit un Fehlerhaftigkeıit des Lebens Hr das Verständnis mensch-
lichen Daseıns erläutern. och erg1ıbt sıch daraus eın normatıves Argument

einzelne medizinısche Forschungskonzepte. Die anthropologische Proble-
matık einer ehrge1z1ıgen, auf die Verbesserung der menschlichen Natur und die Auf-
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hebung ıhrer konstitutiven Grenzen gerichteten Medizın ließe sıch auf jeder Stute
des wissenschattlichen Fortschritts 1Ns Feld tühren. S1e stellt daher keinen spezıf1-
schen FEinwand > die Ziıele der regeneratıven Medizın ar, sondern tormuliert
eher eın Unbehagen, das die gegenwartıgen Neuautbrüche des medizinıschen Den-
ens GT eınen Generalverdacht stellt.

Die Überprüfung der Miıttel und Methoden

In den meısten bioethischen Konflikttällen geht nıcht die rage, ob dıie 7ıele
biomedizinıscher Forschung gerechtftertigt sınd, sondern darum, auf welchen
egen Sl erreicht werden dürten. Im Bereich der regeneratıven Medi1zın stellt sıch
VOT allem die rage, ob zellbiologische Forschung un Gewebezucht 1L1UT mıt
körpereigenen adulten Stammzellen erfolgen soll, oder ob S1Ce auch auf embryonale
Stammzellen zurückgreiten darft Es überste1gt die genumne Kompetenz der philo-
sophıischen oder theologischen Ethık, eın Urteil darüber allen, inwıetfern das
Entwicklungspotential und die Differenzierungstfähigkeit VO adulten und embryo-
nalen Stammzellen tatsächlich vergleichbar sind; auch können die normatıven
Handlungswissenschaften mı1t iıhren Kriterien nıcht CETMECSSCH, ob 1m TierexperI1-
ment CWONNCH Erkenntnisse ber dıe Reprogrammierung körpereigener Stamm-
zellen der Maus aut den Menschen übertragbar sind Weder ann dıe Ethik kontro-

Fragen der Wissenschaft tuür sıch entscheiden, och dart S1€e eintach die für S1Ce
vunstıgere Varıante als realistisch unterstellen.

FEthische Begleitforschung ann 1aber AUS den bereıits vorliegenden Ergebnissen
der Stammzelltorschung Rückschlüsse darüber vewınnen, inwıewelılt die ursprung-
lıchen wıissenschattsinternen Einschätzungen 1m weıteren Verlauf des Forschungs-
PFrOZCSSCS bestätigt wurden. Eın wichtiges Argument tür dıe behauptete Alternatıv-
losigkeıt der Forschung mMI1t ehS-Zelle autete, da{ß sıch der Mechanısmus der
Reprogrammierung ausdıitferenzierter Körperzellen NUNY aut diesem Weg verstehen
lasse; eın weıterer Nachteıl der adulten Stammzellen wurde darın gesehen, da{fß ıhr
Vermehrungspotential SOWI1e ıhre Fähigkeıt, Zellen unterschiedlicher Gewebearten

bılden, sehr begrenzt Se1 Beide Argumente dürtfen als wiıderlegt gelten, seıtdem
gelungen 1St, Mauszellen reprogrammıeren, da S1E den ehS-Zellen ViGCT=

gleichbar Gewebe aller rel Keimblätter bılden können. Damıt 1St der Bewelıls der
grundsätzlichen Machbarkeıit (proof of princıple) eıner derartıgen Reprogrammıie-
FUNS VO  e adulten Stammzellen erbracht, der gewöhnlıch als Durchbruch oilt Die
1m Jahr 2007 bekanntgewordenen Erfolge be1 der Gewimnnung induzıerter plurıpo-
tenter Stammzellen ipS-Zellen), die AaUusS Bindegewebszellen wurden,
belegen, da{fß dies auch eıne realıstische, auf den Menschen anwendbare Forschungs-
perspektive 1St. IDIEG auf künstlichem Weg entstandenen ıpS-Zellen besitzen das Po-
tential, sıch 1n spezıelle Gewebetypen WwW1e€e Nerven- oder Leberzellen tortzuent-
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wiıickeln, verfügen aber nıcht ber Totıpotenz, S1Ce können sıch nıcht als
Individuum einem erwachsenen Menschen entwickeln. Der Vorzug derartıger
ipS-Zellen gegenüber embryonalen Stammzellen liegt darın, dafß sowohl ıhre (:
wınnung W1€ auch die Art ıhrer Verwendung ethisch unbedenklich sınd

Welches Gewicht haben die ethischen Bedenken, die sıch dıe Forschung
mıiıt ehS-Zelle richten? Da deren Gewinnung be1 dem derzeıtigen Herstellungs-
vertahren menschliche Embryonen vernichtet werden mussen, hangt die Antwort
auf diese rage davon ab, W1e€e Ianl den moralischen un: rechtlichen Status mensch-
lıcher Embryonen beurteilt. Dıie Entscheidung ın der Statusfrage MUu unabhängıig
davon getroffen werden, ob das Ergebnis den Interessen VO  - Forschung un Wıs-
senschatt entgegenkommt oder nıcht. Keineswegs darf eıne „Abwagung“ 1n der
Weıise erfolgen, da{fß WIr dem Embryo 1n Abhängigkeıt VO remden Nutzungsan-
sprüchen einen moralischen und rechtlichen Status zuschreıben, der dessen Eıgen-
perspektive übergeht. Die unumkehrbare Asymmetrıe der Beurteilungsebene WIr
befinden als bereıts Geborene darüber, welchem Blickwinkel WITr dıe trühen
Lebensphasen eınes Embryos betrachten verpflichtet uUuns$ vielmehr ZULE esonde-
BG Vorsicht und ZUr advokatorischen Wahrnehmung der Belange des Embryos 1N-
nerhalb uUuNseI CS eigenen Urteıils. Nur WE dieses VO einem Unparteilichkeıits-
standpunkt AaUS erfolgt, der die Interessen der Forschung eınem möglichst spaten
Begınn der Schutzwürdigkeıt des menschlichen Lebens einklammert,; ann CS als
moralısch begründet gelten.

Die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen
Die 1advokatorische Vertretung der Posıtion des Embryos gegenüber den Interessen
der Wissenschaft oder VO Patıentengruppen 1St eın Gebot der Unparteilichkeit un:
damıt der Gerechtigkeıt. S1e kann nıcht durch den 1nweIls relatıviert werden, da{fß
auf Seıten der Wissenschaft besonders hochrangıge (Csuter auf dem Spiel stehen oder
da{fß sıch die lebensbedrohlichen Krankheıten leidenden Patıenten 1n eıner EX1-
stentiellen Notlage befinden. )as moralıische Recht ZUULE Tötung 1in Notwehr
VOTIaUs, da{ß VO dem Angreifer eıne Getahr für das Leben des Bedrohten ausgeht,
die nıcht anders als durch dıe Tötung des Aggressors 1abwendbar 1St. Der Embryo
bedroht jedoch nıemanden; 1St vielmehr selbst e1in unschuldiges, schutzbedürtti-
SCS Wesen, das zudem erst durch menschliches Handeln 1n die prekäre Sıtuation SEe1-
9XSIE derzeıtigen Ex1istenzweılse gebracht wurde. Wenn be1 der Festlegung des zeıtli-
chen Beginns seıner Schutzwürdigkeıt VO den humanbiologischen Grundlagen her
ein Spielraum bestehen sollte (etwa „wischen dem Abschlufß der Befruchtungs-
kaskade un: dem Begınn der Nıdatıion), darf diıeser nıcht stillschweigend Lasten
des Embryos geNUTLZL werden. Ethische Vernunft legt vielmehr nahe, VO einem
Unparteilichkeitsstandpunkt AUS ach dem wıllküriärmsten Zeitpunkt suchen.
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Di1e Erkenntnisse der modernen Genetik, iınsbesondere dıe Entdeckung der DNS und
des Oorgangs ıhrer Rekombination 1m Proze(ß der Befruchtung, legen den Schlufß
nahe, da{fß dieser wiıllküriärmste Zeitpunkt mıt der Verschmelzung VO Fı- und Samen-
zelle gegeben 1St. Mıt der Konstitution elınes NCUCIL, einz1gartıgen Genoms 1st eın
qualitativer pPrung gegeben, 1ın dem gegenüber der geLreENNLEN Existenzweise der 1mM
Zeugungsvorgang zusammenwirkenden Fı- und Samenzellen radıkal Neues,
Unableitbares entsteht. Daher erscheint 65 vernünftıg, dem Abschlufß der Befruch-
Lung den Vorzug gegenüber spateren Zeıtpunkten geben, die weıtere Reitungsvor-
gange oder die Überwindung kritischer Getahrenzonen bezeichnen.

Um die Schutzwürdıigkeıit des Embryos erkennen, 1St nıcht erforderlich, dıe
unübersichtliche Diskussionslage 1n der Statusfrage 1n allen ıhren Verästelungen
nachzuzeichnen. Es genugt vielmehr, sıch eıne entscheidende Perspektive VOT

Augen stellen, dıie dabe] nıcht übersehen werden dart Wır haben als Menschen
unabhängıg VO HMS ECETEN relıg1ösen, weltanschaulichen oder moralischen UÜberzeu-
SUuNSsCH e1INes gemeinsam: In HSGGT Lebenszeıt vab CS 1ne Anfangsphase, 1ın der
WIr e1n Embryo Unser vegenwärtıges Daseın tände keıine zureichende Er-
klärung, WE WIr VO dem kontinulerlichen zeıitlichen Zusammenhang 1bsehen
wollten, der 1SGFE heutige m1t ULNSCICTI damalıgen Exı1ıstenz verbindet. Wır mussen
daher, unls selbst ANNSCILESSCIL verstehen können, retrospektiv ach UNMNSC5ECH

eigenen Herkunftsbedingungen iragen, die Schutzwürdigkeit jeder Phase des
menschlichen Lebens erkennen. Wır können heute 11UT deshalb eın eigenverant-
wortlıiches, selbstbestimmtes Leben tühren, weıl WIr bereıts eınem Zeıtpunkt,
dem 11SCTC Weıterex1istenz biologisch ungesichert WTl (die wichtigsten Einwände

eıne frühe Festlegung des Lebensbeginns hätten damals auch e1-
Weiterleben 1Ns Feld veführt werden können), 1n HMNSCTEGEIN selbstzwecklichen

Daseın geachtet wurden. ach dem (zesetz der Gleichursprünglichkeit und wech-
selseitigen Anerkennung tolgt daraus, da{ß WIr heute denjenıgen dieselbe Achtung
einräumen mussen, dıe sıch ZU jetzıgen Zeitpunkt 1n UNSEIGT damalıgen Lage be-
tinden. Wır schulden ıhnen den Schutz un:! dıe Hılfe, dıe WIr damals VO LIISECFCH

Eltern ertahren haben, da WIr S1e durch Handeln 1n die prekäre Sıtuation ıh-
LG gegenwartıgen Exıiıstenzwelse gebracht haben

Für das Leben aller menschlichen Embryonen tolgt daraus, da{ß S1e auch 1n der
Frühphase ıhrer Exıstenz un: iıhrem extrakorporalen Autenthaltsort eıner (A11=
terabwagung leiben mussen. 1a 65 auf Seıten des Embryos nıcht auf eın
Mehr oder Wenıiger zumutbaren Beschränkungen, sondern das (Gsanze seıner
Exı1istenz geht, biıetet die Konzeption elnes oraduellen Lebensschutzes ıhm 1m W Ee1-
telstall keinen Schutz. Eın abgestufter Schutzanspruch, der sıch ErSt langsam enttal-
teL,; ann 1n eıner möglıchen Güterabwägung hochrangıge Ziele, W1e€e sS1e dıe
wıssenschaftliche Grundlagenforschung oder die möglıche Kettung Schwerkranker
7zweıtellos darstellen, gerade nıcht wırksam werden; 1etert den Embryo vielmehr
schutzlos remden Zugriffen au  N i1ne Abwägung ZUQZUNSICN hochrangiger KOöt-
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schungsziele zuzulassen, liefe auf eiıne willkürliche Ungleichbehandlung des Em-

bryos gegenüber geborenen Menschen hınaus, dıe diesen 1n seınen ogrundlegenden
Rechten verletzt.

Die mıtunter auch be]l Wissenschaftlern anzutreffende Redeweıse, dıe den Em-
bryo als blofßen Zellverband bezeıichnet, der noch eın Mensch „wıe du un: ıch“
se1n könne, übersıieht den Umstand, da{ß Menschenwürde und Lebensrecht nıcht

phänotypische Eigenschaften (wıe die Größe der außeren Gestalt) oder eıne be-
stimmte Lebensphase des Menschen yebunden sınd. Wenn dıe dem Menschen VO

Natur AaUS$ geschuldeten Rechte jedem menschlichen Individuum zustehen, ohne
da{ß deren wırksame Beachtung welıltere Eıgenschaften, Fähigkeiten oder 21
stungsnachweıse erfordert, tührt eın Weg der Einsıicht vorbeı: Weder das Alter
(ob eiınem rüheren oder spateren Zeitpunkt der Ontogenese) och der Autent-
haltsort e1nes Embryos (ob ın Ytro oder In DLVO) 1efern eın stichhaltıges Differen-
zierungskrıterium, das seınen fremdnützıgen Gebrauch Forschungszwecken
rechttertigen könnte. Für die Anerkennung seıiner Würde un! se1nes Lebensrech-
tes 1St 65 unerheblich, ob eın Mensch als Zygote, als Embryo, als Säugling,
als Heranwachsender, als Erwachsener auft dem Z enıt se1nes Lebens oder als altern-
der Mensch exI1istlert. Eınıge bürgerlichen Freiheitsrechte W1€e das Wahlrecht oder
das Zeugnisrecht stehen ıhm erst VO eıner bestimmten Altersstufe Z andere
können ıhm aufgrund VO Krankheiıit un Unfall (wıe das Recht ZUT persönlıchen
Geschäftsführung) 1n rechtsförmiger Weıse wıeder aberkannt werden. och e
trıfft die Abstufung des bürgerlichen Rechtsstatus nıcht das Menschseın als
solches, das die Basıs fur die Anerkennung jener fundamentalen Rechte bıldet, die
jedes menschliche Individuum ungeachtet aller weıteren Dıfferenzierungen schüt-
ZzZen

Diese Überlegungen tühren dem Ergebnis, da{ß die regeneratıve Medizın aUus$s

ethischen Gründen auf dıie Nutzung embryonaler humaner Stammzellen verzich-
ten sollte. Die Erprobung aussichtsreicher Forschungsoptionen wiırd ZAALE moralı-
schen Unmöglichkeıit, WE dabe1 erforderlich ISt, elementare Rechte un:! An

sprüche anderer verletzen. Eın moralischer Standpunkt wiırd nämlich erst ann
erreicht, WEENN die Belange aller Betrotftfenen 1n unparteischer Weiıse Berücksichti-
SUNS tinden. Dabe]l oilt die Präferenzregel, da{fß der Wahrung elementarer Rechte 1m
Konfliktfall der Vorrang VOT einer möglıchen Hiılfeleistung für andere zukommt.
Der Schutz fundamentaler Rechte VOT allem des Rechts auf Leben, dessen
Achtung jedem unschuldigefi menschlichen Wesen striıkt geschuldet 1St wıegt
schwerer als die erhofften posıtıven Folgen Hr andere. [Das Recht auf Heilung, das
die Erforschung un experimentelle Nutzung Therapieverfahren einschliefßt,
findet dort eıne Grenze, se1ne Durchsetzung dıe Vernichtung remden Lebens
ertordern wuürde

551



Eberhard Schockenhoff

[)as Schicksal überzähliger Embryonen
Parallel den Entwicklungen der modernen Fortpflanzungsmedizın und der VeIr-

brauchenden Embryonenforschung hat sıch auch 1in der bioethischen Begleitfor-
schung eıne pragmatische Denkweise eingebürgert, die nıcht mehr prinzıpienorien-
tlert argumentiert, sondern MIt vorläufigen Grenzziehungen arbeıitet, die 1in einem
sıch wandelnden Forschungskontext jederzeıt überprütbar sınd un diesem be]
Bedarf angepafst werden können. Im Rückblick auf den Diskussionsverlauf der
vErganscHNCH Jahrzehnte Alr sıch eın schrittweises Abrücken VO Posıtionen, die
damals 1m breıiten Konsens vertireten wurden, deutlich erkennen: Die Zulassung der
küunstliıchen Befruchtung wurde allgemeın mM1t dem Leiden kınderloser Ehepaare
un: der Hochrangigkeıt ıhres Kınderwunsches begründet; dabei oing Ianl jedoch
VO  e der Voraussetzung auUs, da{fß alle In DIEVO ErZeEUgLEN Embryonen ine vergleich-
bare Entwicklungschance WI1e€e die 1mM Mutrtterleib gezeUgLEN bekommen mussen.

Was deutsche Embryonenschutzgesetz trat deshalb Vorkehrungen, dıe das Ent-
stehen überzählıger oder verwalster Embryonen ach Möglichkeıit verhindern
sollten. 1ne moralıische Schieflage WAarlr aber schon damals absehbar, W€ll die ENL-

scheidende Frage unbeantwortet blieb, W as miı1t derartıgen Embryonen, sollten S1e
1ın Ausnahmeftällen den Intentionen des Embryonenschutzgesetzes den-
och entstehen, Ende geschehen soll Diese Embryonen lieben eiınem UungeWI1S-
SC  — Schicksal aUSZESECLZL, das INa  e 1mM Kontext der In-vitro-Fertilisation entweder
achselzuckend oder mMI1t Bedauern 1n auf ahm

Katholische Moraltheologen, die sıch der kategorischen Ablehnung der künst-
lıchen Befruchtung durch das kırchliche Lehramt wıdersetzten, hielten ıhre Zulas-
SUNng damals LLUT der Bedingung für vertretbar, da{f sıch die Tau bereıit erklärt,
sıch alle 1ın ıhrem Auftrag ErZEUgLEN Embryonen implantıeren lassen. Die Bereıt-
schaft ZUuU eıner eventuellen 7zweıten Schwangerschaft erschien ıhnen 1in der bwä-
SS mi1t dem sıcheren 'Iod des Embryos als eıne zumutbare Auflage das aar
und die Frau, da die prekäre Sıtuation des „überzähligen“ Embryos eıne Folge ıh-
1CS eigenen Kinderwunsches ISt: zudem 1efß sıch argumentıeren, da{ß die Geburt VO

Zwillingen oder Sal Drillingen auch beım natürlichen Zeugungsvorgang möglıch
1St. Dennoch W aar die moralısche Zusatzbedingung, m1t der viele Moraltheologen
damals ıhr vorsichtiges Ja ZUT künstlichen Befruchtung versahen, realitätstremd. DE
S1Ce siıch als nwırksam erwıes und keıine rechtliche Handhabe o1bt, die MAall AT

Implantatıon überzählıger Embryonen zwıngen, wurde diese Bedingung spater
stillschweigend tallengelassen. DE ıhr Sınn heute aum mehr verstanden wırd, lohnt
CS sıch, die damalıge Begründung nochmals 1in Erinnerung ruten IDIE künstliche
Erzeugung elnes menschlichen Embryos valt 1Ur un der doppelten Vorausset-
ZUNS als ethisch vertretbar, da{fß mı1t ıhm 1ne Schwangerschaft eingeleıtet werden
soll und A% vergleichbare Entwicklungschancen WwW1e€ 1m natürlichen Zeugungsvor-
SAa erhalten wiırd. Dabei WT allgemeın akzeptiert, da{fß man eınen Embryo, weıl
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menschliches Leben DE seıner yedeihlichen Entfaltung VO Anfang auf An=-
nahme, Unterstutzung und Hıltestellung angewı1esen SC nıcht eıner kalten „Unbe-
haustheıt“ überlassen darf, dıe eiınem siıcheren Todesurteıl gleichkommt.

Heute argumentieren viele umgekehrt: Sıe akzeptieren dıe Nicht-Annahme des
Embryos durch selne Eltern als Ausgangspunkt der Beurteilung un tolgern dar-
auUs, da se1n Menschsein noch einem posıtıven Z weiıtel stehe. [)as volle
Menschsein werde dem Embryo Eerst durch den Akt der Annahme verlıehen,
da{fß CI, solange dieser unterbleibt, allentfalls 1ın eınem eingeschränkten Sınn als
schutzwürdig gelten könne. ach dieser Ansıcht besitzt der Embryo eın Recht auf
Leben un ungehinderte Entwicklung, sondern 1m Vorgriff autf se1n mögliches
künftiges Menschseıin 1LL1UT eine Art bedingter Anwartschaft darauf. Folgerichtig
wiırd die Inkaufnahme überzahlıger oder verwalster menschlicher Embryonen VO

vielen überhaupt nıcht mehr als ernsthaftes moralisches Problem oder AI als eın
auswegloses Dilemma betrachtet. S1e tühlen sıch 1n iıhrer pragmatıschen Sıchtweilse
dadurch bestärkt, da{fß sıch 1mM Kontext der Stammzellgewinnung andere Verwen-
dungszwecke geradezu aufdrängen. Wenn die Tau AaUS nachvollziehbaren Gründen
handelt, WE S1e dıie Implantatıon der Embryonen verweıgert: Warum sollen WIr
diese Embryonen nıcht Hr eınen anderen 7Zweck NnNutizen dürten? Warum S1e AMUEZ=
los  < sterben lassen, sıch doch 1mM Rahmen der Stammzellgewinnung eıne SINN-
volle Nutzungsmöglichkeit anbietet? Wırd iıhrer ANsoNsten sinnlos gewordenen
Exıstenz durch dıe Umwıdmung hres Lebenszweckes einem „Opfergang“ für
die Menschheıit nıcht 1m nachhinein wieder Sınn zugesprochen?

Eıner pragmatiıschen Betrachtungsweise, die immer 1Ur den nächsten Schritt 1NSs
Auge tafSt un den vorangcSHaNSCHCH nıcht mehr 1n rage tellt, wırd ıne posıtıve
Antwort aut diese Fragen nıcht schwer tallen. Nachdem WIr überzählıge Embryo-
HGE (wenn auch 1n Deutschland IN DHE ın sehr geringer Zahl) 1U einmal haben, liegt

nahe, STIE auch NnutLzen Mehr och Fällt 1mM Wıssen diese segensreichen
Nutzungsmöglichkeiten nıcht leichter, sıch mIt der FExıstenz überzählıiger Embryo-
NCN abzufinden, da{ß diese Ende nıcht mehr bedauert werden mufß, sondern
als ylückliche Fugung des wissenschaftlichen Fortschritts gelten dart? Nıemand,
der unvoreingenommen ach eınem Ausweg AUS dem Dilemma der überzähligen
Embryonen sucht, wırd sıch der suggestiven Kraft derartıger Überlegungen entz1i1e-
hen können. Dennoch bleıibt ein Unbehagen, das ethische Vernunftft artıkulieren
mufß, WenNn verantwortungsethisches Abwägen nıcht auf eın bloßes Nutzenkalkül
oder eıne pragmatiısche Schritt-für-Schritt-Argumentatıon zurücktallen soll

ine moralıische Betrachtung der Zıiele, Miıttel un:! Folgen UNSCICS Handelns hat
nıcht L1UT den jeweıls nächsten Schrıitt, sondern die Vernunft des (3anzen 1Ns Auge

tassen. In dieser Perspektive zeıgen sıch dem abwägenden Vernunfturteil gzutle
moralische Gründe dafür, auch 1mM Fall der überzählıgen Embryonen dem Schutz
der Menschenwürde un der Einhaltung des Instrumentalisierungsverbotes den
Vorrang VOT remden Nutzungsıinteressen einzuraumen. S1e vgewınnen durch eın

333



Fherhard Schockenhoff

Gedankenexperiment anschauliche Kraft, 1n dem WIr uns die Anwendung des
geforderten Abwägungsurteıils auf eiınen erwachsenen Menschen vorstellen. Dabe]
bietet sıch als Vergleichspunkt die moralıische Überzeugung d. da{fß WIr eiınen
Schwerkranken oder Sterbenden, dessen naher 'Tod unabwendbar geworden ist,;
nıemals um Zweck tremdnützıger Forschung toten dürten. Die Beachtung der
Menschenwürde erzwıngt diesen Verzicht, ohne da{fß der moralıiıschen Eınsıicht,

dies der Fall ist; weıteres Abwägen notwendig ware. Vielmehr 1St schon die
Vorstellung trevlerısch, die den allgemeinen Nutzen 1ın Betracht zıehen wollte, den
ine Verletzung dieses Tabus der Allgemeinheıit bringen könnte. Wenn die Men-
schenwürde un: dıe AaUS ıhr tolgenden elementaren Rechte jedes Menschen VOT

aller Differenzierung ach Alter, Geschlecht, Hauttfarbe oder soz1alem Status 1mM
Menschsein als solchem oründen, geben diese Überlegungen einen 1NnweIls darauf,

WIr 115 auch 1mM Fall der überzähligen Embryonen versagt se1n lassen
mussen, S1Ce hochrangıgen Zielen der Wissenschaft optern.

Moral un: Ertfolg sınd keıine Gegensätze
1ıne ethische Beurteiulung alternatıver Forschungskonzepte annn ber deren WI1S-
senschaftliche E1gnung 74 0A8 Erzielung bestimmter Erkenntnisse keıine eigenen Aus-

machen, sondern MUu sıch diesbezüglıch auft die Fachkompetenz der ur-
wıssenschaftlichen Selite und ihre (häufig divergierende) Bewertung stutzen. Dıi1e
Jüngste Entwicklung 1m Bereıich der Reprogrammierungsforschung belegt aller-
dıngs, da{fß die Aussicht, die erhofften Erkenntnisse auf einem ethisch vertretbaren
Weg gewınnen können, oröfßer als VO vielen bisher ANSCHOMMLEN 1ST. [)as sollte

allen Beteiligten die Bereitschaft stärken, genumn ethischen Überlegungen eın
orößeres Gewicht 1n der Entwicklung VO Forschungskonzepten einzuräumen.

Ethisch unbedenklichen Forschungsalternativen kommt AaUS moralischer Perspek-
t1ve ein prinzıpieller Vorrang VOT solchen Z  9 die sıch starke ethische Bedenken
richten. Wıissenschafttliche Forschungsgruppen stehen VOT der rage, WI1IEe S1e I1O1T4a-

lısche Überlegungen schon be] der Planung ıhrer Forschungsstrategien berücksich-
tıgen können. Dabe] stellt sıch ıhnen die Alternative, VO  = vornhereın auf ethisch
unbedenkliche Forschungskonzepte sSsetrzen oder 1n eiıner pragmatıschen Betrach-
tungsweıse darauf vertrauen, da{fß sıch dıe Überschreitung moralıischer (Gsrenzen
Ende auszahlt, Well der erhoffte Erfolg ıhnen 1mM nachhinein Recht geben wırd Die
Erfolge der regeneratıven Medizın zeıgen allerdings, da{ß Forscher nıcht zwıschen
Moral oder Erfolg wählen mussen, sondern erfolgreiche Forschung auch auf INOTAa-

lısch vertretbarem Weg möglıch 1St un: beachtlichen Ergebnissen tführen ann. Je
mehr ethisch vertretbare Forschungsansätze miıteinander konkurrieren, desto be-
oründeter erscheıint dıe Aussıcht, da{fß sıch die erhoftftten Erkenntnisgewinne der LCSC-
neratıven Medizın auch ohne moralısche Grenzüberschreitungen einlösen lassen.
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